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Erhebung Elternbeiträge Kindertagesstätten 2024 
 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Stadtrat beschließt, die Elternbeiträge 2024 in den Kindertagesstätten der Stadt 
Johanngeorgenstadt auf der Grundlage der Betriebskostenabrechnungen 2022 wie folgt 
festzusetzen: 
 
für Krippenkinder mit 18,75 % der erforderlichen Betriebskosten            = 275,00 €/Monat 
 
für Kindergartenkinder mit 24,55 % der erforderlichen Betriebskosten    = 150,00 €/Monat 
 
für Hortkinder mit 28,19 % der erforderlichen Betriebskosten                  =   93,00 €/Monat 
 
jeweils für einen Volltagsplatz. 
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Problembeschreibung/Begründung: 

 
Auf der Grundlage der geprüften anerkannten Betriebskostenabrechnungen 2022 der 
Kindertagesstätten „Weg ins Leben“ der AWO gGmbH und „Regenbogen“ der Evangelisch-
Lutherischen Kirchgemeinde wurden die erforderlichen Betriebskosten (BK) ermittelt und im 
Nachrichtenblatt Monat Juli 2023 öffentlich bekanntgegeben. 
 
Für einen Volltagsplatz wurden die erforderlichen Betriebskosten (BK) wie folgt festgestellt: 
 
Kinderkrippenplatz                                                  1.466,47 €/Monat 
Kindergartenplatz                                                       611,04 €/Monat 
Hortplatz                                                                     329,95 €/Monat 
 
Lt. SächsKitaG § 14 Abs. 2 dürfen nur nachfolgend aufgeführte Prozente an den 
erforderlichen Betriebskosten als Elternbeitrag erhoben werden:                             
 
für ein Krippenkind   (min. 15 % - max. 23 %)                                   
für ein Kiga-Kind      (min. 15 % - max. 30 %)                                   
für ein Hortkind        (max. 30 %)                                              jeweils für einen Volltagsplatz 
 
Für Geschwisterkinder und alleinerziehende Elternteile gibt es Abstufungen. 
 
Der Gemeindeanteil ist zu den Vorjahren gestiegen. Im Hinblick auf die zur Zeit wachsenden 
Betriebskosten durch die hohen Energiekosten und die hohe Inflation wird vorgeschlagen, 
die ungekürzten Elternbeiträge für das kommende Jahr anzuheben: 
 
              Elternbeitrag 2023                  Elternbeitrag 2024          von den erforderlichen BK 
 
Krippe   von 265,00 €/Monat       auf    275,00 €/Monat                          =  18,75 %  
Kiga      von 140,00 €/Monat       auf    150,00 €/Monat                          =   24,55 % 
Hort       von   83,00 €/Monat       auf      93,00 €/Monat                          =   28,19 % 
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